


Problemstellung  

§  Wirtschaftlich?  
Für Berater zu hohe Kosten für Beratung und 
Dokumentation 

§  Verständlich?  
Wo ist die verständliche und nachvollziehbare 
verkaufsorientierte Dokumentation?  

§  Haftungssicher? 
Plausibilitätsprüfung oder Risikotragfähigkeitsprüfung? 

Anlageberatung oder Anlageverkauf? 
 



§	  15	  Bereitstellung	  des	  Informa5onsbla7s	  
	  

Finanzanlagenvermi7lungsverordnung	  (FinVermV)	  

§	  14	  Redliche,	  eindeu5ge	  und	  nicht	  irreführende	  
Informa5onen	  und	  Werbung	  

§	  13	  Informa5on	  des	  Anlegers	  über	  Risiken,	  Kosten,	  
Nebenkosten	  und	  Interessenkonflikte	  

§	  12	  Statusbezogene	  Informa5onspflichten	  

Paragraphen	  Überschri/en	  (auszugsweise)	  



34f ….. 

Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten 

 

§ 11 Allgemeine Verhaltenspflicht 

 Der Gewerbetreibende ist verpflichtet, seine Tätigkeit mit der 
erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und 
Gewissenhaftigkeit  
im Interesse des Anlegers auszuüben. 
 
Im Umkehrschluss muss der Berater begründen können, 
warum seine Empfehlung im Interesse des Kunden war! 



1.  Name / Firma  

2.  Anschrift / Kontaktdaten 

3.  Eintragung Gewerbeordnung (34f Abs.1 Satz 1 Nr. 1/2/3)  

4.  Emittenten / Anbieter 

5.  Zuständige Aufsichtsbehörde und Register-Nr. 

6.  ………….. 

§12 Statusbezogene Informationspflichten 
 
(1) Der Gewerbetreibende hat dem Anleger vor der ersten 
Anlageberatung oder -vermittlung folgende Angaben klar und 
verständlich in Textform mitzuteilen:  



§	  15	  Bereitstellung	  des	  Informa5onsbla7s	  
	  

Finanzanlagenvermi7lungsverordnung	  (FinVermV)	  

§	  14	  Redliche,	  eindeu5ge	  und	  nicht	  irreführende	  
Informa5onen	  und	  Werbung	  

§	  13	  Informa5on	  des	  Anlegers	  über	  Risiken,	  Kosten,	  
Nebenkosten	  und	  Interessenkonflikte	  

§	  12	  Statusbezogene	  Informa5onspflichten	  

Paragraphen	  Überschri/en	  (auszugsweise)	  



 

 § 13 Information des Anlegers über Risiken, Kosten, 
Nebenkosten und Interessenkonflikte 
 
1.die mit Finanzanlagen der betreffenden Art einhergehenden 
Risiken, einschließlich einer Erläuterung der Hebelwirkung und ihrer 
Effekte sowie des Risikos des Verlustes der gesamten Kapitalanlage, 

 2. das Ausmaß der Schwankungen des Preises 
(Volatilität) der betreffenden Finanzanlagen und etwaige 
Beschränkungen des für solche Finanzanlagen verfügbaren Marktes, 

 3. den Umstand, dass jeder Anleger aufgrund von Geschäften mit den 
betreffenden Finanzanlagen möglicherweise finanzielle und sonstige 
Verpflichtungen einschließlich Eventualverbindlichkeiten 
übernehmen muss, die zu den Kosten für den Erwerb der 
Finanzanlagen hinzukommen, sowie……. 



m 

Fondsstrategie – Korrelation 
Risiko (SRRI) des Portfolios? 





§	  19	  BeschäPigte	  

§	  18	  Ausfer5gung	  eines	  Beratungsprotokolls	  

§	  17	  Offenlegung	  von	  Zuwendungen	  

§	  16	  Einholung	  von	  Informa5onen	  über	  den	  Anleger;	  Pflicht	  
zur	  Empfehlung	  geeigneter	  Finanzanlagen	  

§	  20	  Unzulässigkeit	  der	  Annahme	  von	  Geldern	  und	  Anteilen	  
von	  Anlegern	  

Finanzanlagenvermi7lungsverordnung	  (FinVermV)	  



 

  § 16 Einholung von Informationen über den Anleger;  
        Pflicht zur Empfehlung geeigneter Finanzanlagen  
 
  
Die Geeignetheit beurteilt sich danach, ob  
 
1. die empfohlene Finanzanlage den Anlagezielen 
des Anlegers entspricht,  
 
2. die hieraus erwachsenden Anlagerisiken für den 
Anleger entsprechend seinen Anlagezielen finanziell 
tragbar sind und  
 
3. er die Anlagerisiken mit seinen Kenntnissen und 
Erfahrungen verstehen kann.  



 

 § 16 Einholung von Informationen über den Anleger;  
        Pflicht zur Empfehlung geeigneter Finanzanlagen  
 
.... Der Gewerbetreibende darf dem Anleger nur solche 
Finanzanlagen empfehlen, die nach den nach Satz 1 
eingeholten Informationen für ihn geeignet sind. Sofern der 
Gewerbetreibende die erforderlichen Informationen nicht 
erlangt, darf er dem Anleger im Rahmen der Anlageberatung 
keine Finanzanlage empfehlen.  
(Anlageberatung) 

 
...... Erlangt der Gewerbetreibende nicht die erforderlichen 
Informationen, hat er den Anleger vor einer Anlagevermittlung 
darüber zu informieren, dass eine Beurteilung der 
Angemessenheit im Sinne des Satzes 1 nicht möglich ist. 
(Anlagevermittlung)  

FinVermV!
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 § 18 Anfertigung des Beratungsprotokolls  
 
.... Muss über jede Anlageberatung unverzüglich nach 
deren Abschluss und vor Abschluss des Geschäfts ein 
Protokoll in Schriftform…. 

 

 …Elektronische Abschrift nur wenn Anleger ausdrücklich 
einverstanden ist… 

 

 …telefonische Beratung nur mit ausdrücklichem Hinweis 
auf 7 Tägiges Rücktrittsrecht…Beweislast beim 
Vermittler…. 

FinVermV!



§	  21	  Anzeigepflicht	  

§	  22	  Aufzeichnungspflicht	  

§	  23	  Au^ewahrung	  

	  

§	  24	  Prüfungspflicht	  

Finanzanlagenvermi7lungsverordnung	  (FinVermV)	  



Ergebnis 

-  Protokollierung und Beratung in der heute 
propagierten Form enthaftet nicht! 

-  Spezielle Anlageprodukte sind kaum mehr 
Vermittelbar 

-  Standardisierter Beratungsprozess mit VV 
Fonds spart Kosten, bringt Ruhe in die 
Kundendepots und enthaftet 



Beratung-Einstieg  

100.000 €  1%  15 Jahre    116.000 € 



Beratung-Einstieg  

25.000 €  1%  15 Jahre    29.000 € 

25.000 €  5%  15 Jahre    52.000 € 

25.000 €  8%  15 Jahre    82.000 € 

25.000 €  

 

Summe:           163.000 €   



m 

Fondsstrategie Korrelation 



Diversifikation unter Berücksichtigung der 
Korrelation 



Webinar am Montag 04.11.2013 um 11h 
 

Anmeldung unter:  
 

www.asset-oszillator.de 
 



Zugang für die kostenfreie Version: 
www.fondsberater34.de/IAM 

Fondsberater34  

Wirtschaftlich – verständlich - haftungssicher 



Profil mit 34f-relevanten Daten 



Kunden hinzufügen:  

Anonymisiert, oder vollständig 



34f relevante Kundendaten 



Anlageerfahrung des Anlegers 



Risikoklasse und Anlagesumme 



Zusätzliche Angaben:  

z.B. Verweis auf Geeignetheitsprüfung oder 
Empfehlung von weiteren Fonds, sog. Sateliten 



Beratungsprotokoll gelabelt 
auf Organisation und Berater, 
falls gewünscht. 



Erklärung des Investmentfonds 



Erklärung der Anlagestrategie: 



Chart der Anlagestrategie: 



Persönliches Analyseergebnis: 



Risikoeinschätzung und -aufklärung 



SRRI = synthetic risk and reward indicator 





Risikobetrachtung mit Downside Risk !! 



Alleinstellungsmerkmal: 
Szenariensimulator 



Persönliches Investmentempfehlung 34f: 



Ergänzende Angaben, Satelite-Fonds, 
Unterschriften 34f: 



Tiefergehende Erläuterungen, 
Quellenangaben: 



Haftungsausschluss: 





Fondsberater34 Highlights: 

ü  34f-konform: Protokollierung, Haftungshinweise 

ü  Einzigartiger Ansatz zur Erstellung des Anlagevorschlags unter 

Berücksichtigung aller erfolgreichen Strategien 

ü  Verwendung moderner und überlegenerer Risikokennziffern wie 

Downside Risk, max. Drawdown statt Volatilität 

ü  Szenarienbetrachtung für die zukünftige Entwicklung des 

Anlagevorschlags 

ü  Postmodernes Risiko-Rendite-Diagramm mit 

Effizienzbetrachtung 

ü  Stresstest, Risikoklasse nach SRRI des Anlagevorschlags 

ü  Korrelationsmatrix und Überwachung zur Vermeidung von 

Klumpenrisiko 

Kostenfrei!!!!! 



Nutzen für Berater und 
Anleger: 



Webinar am Montag 04.11.2013 um 11h 
 

Anmeldung unter:  
 

www.asset-oszillator.de 
 



Auch „Sell in May and go away, but remember 
come back on Halloween“ 

 

Rendite in den Monaten November bis  April 
sind höher als Mai bis Oktober 

 

1694 – 2012  

  

Signifikant > 95% Sicherheit 

 

 
 Erstmals 1964 in der Financial Times 1) 

erwähnt 

 

Halloween-Effekt: 

1) Quelle:  Journal of Finance  The Halloween Indicator  Prof.Dr. Jacobson 



Vergleich der statischen Anlagestrategie 



Vergleich mit dem 4D-Asset-Oszillator 



Oszillation der Anlageklassen 

70% 
Wahrscheinlichkeit 
Hohe Überrendite 

30% 
Wahrscheinlichkeit 

Etwas weniger 



Quelle: Teletrader, Bundeswertpapiere.de,  eigene Berechnungen 









4D-Asset-Oszillator  
Exklusiv für 4D Partner bei: 



Rendite durch 
Bewegung 

Ihr Ansprechpartner: 
Michael Uhl 

 
0761/45988861 

4d@asset-
oszillator.de 
www.asset-
oszillator.de 

 


